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Gesetz
über die berufliche Vorsorge durch die
Basellandschaftliche Pensionskasse
(Pensionskassengesetz)

Vom 16. Mai 2013

GS 38.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf § 63 Absatz 1 der
Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 , beschliesst:1

A. Basellandschaftliche Pensionskasse

§ 1 Rechtsform und Sitz

Unter dem Namen Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) besteht eine
selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit mit
Sitz in Liestal.

§ 2 Aufgabe

 Die BLPK hat die Aufgabe, die berufliche Vorsorge der Mitarbeitenden des1

Kantons und der weiteren angeschlossenen Arbeitgebenden durchzuführen.

 Sie erbringt Leistungen gemäss den vom Verwaltungsrat erlassenen Regle-2

menten, in jedem Falle mindestens gemäss den Bestimmungen des Bundesge-
setzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) .2

§ 3 Registrierung und Aufsicht

 Die BLPK ist im Register für berufliche Vorsorge des Kantons Basel-Landschaft1

eingetragen.

 Sie untersteht der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel.2

§ 4 Organe

Organe der BLPK sind:

a. der Verwaltungsrat,

b. die Delegiertenversammlung,

c. die Geschäftsleitung,

d. die Kontrollorgane.
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§ 5 Verwaltungsrat

 Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Der Regierungsrat und die1

Delegiertenversammlung wählen je sechs Mitglieder aus dem Kreise der Arbeit-
gebenden beziehungsweise der Versicherten.

 Der Regierungsrat achtet auf eine angemessene Vertretung der verschiedenen2

Kategorien von Arbeitgebenden, die Delegiertenversammlung auf eine angemes-
sene Vertretung der Versichertengruppen.

 Die Mitglieder des Verwaltungsrates sollen die erforderlichen Fähigkeiten für die3

Wahrnehmung ihres Amtes haben, einen guten Ruf geniessen und jederzeit
Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten.

 Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bestimmt ein Präsidium, be-4

stehend aus einer Arbeitgebendenvertretung und einer Versichertenvertretung.
Die Mitglieder des Präsidiums wechseln sich alle zwei Jahre im Vorsitz ab.

§ 6 Amtsperiode des Verwaltungsrates

Die Amtsperiode des Verwaltungsrates beträgt 4 Jahre.

§ 7 Aufgaben des Verwaltungsrates

 Der Verwaltungsrat ist das oberste Organ der BLPK. Er nimmt die Gesamtlei-1

tung der BLPK wahr und sorgt für die Erfüllung der Aufgaben aufgrund des
Bundesrechts, dieses Gesetzes und des Dekrets über die berufliche Vorsorge
durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (Pensionskassendekret) . Er1

bestimmt im Rahmen dieses Gesetzes und des Pensionskassendekretes die
strategischen Ziele und Grundsätze der BLPK, sowie die Mittel zu ihrer Erfüllung.
Er sorgt für die finanzielle Stabilität der BLPK und überwacht im Falle einer
Unterdeckung die Sanierungspläne der Vorsorgewerke. Er wählt und überwacht
die Geschäftsleitung der BLPK.

 Der Verwaltungsrat erlässt die zur Durchführung der Vorsorge erforderlichen2

Reglemente, insbesondere:

a. über die Leistungen;

b. über die Organisation der BLPK;

c. über die Wahl der Organe und der Vorsorgekommissionen;

d. über die Anlage des Vermögens;

e. über die Teilliquidation der BLPK und der Vorsorgewerke;

f. über die Bestimmung der Vorsorgekapitalien, Rückstellungen, Reserven und
die Verzinsungsgrundsätze.

 Der Verwaltungsrat sorgt für die Erstausbildung und Weiterbildung seiner3

Mitglieder.

 Der Verwaltungsrat wählt jährlich die Revisionsstelle und den Experten für4

berufliche Vorsorge.
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 Der Verwaltungsrat erstattet dem Regierungsrat jährlich Bericht zu Handen des5

Landrats.

§ 8 Delegiertenversammlung

 Die Delegiertenversammlung besteht aus höchstens 80 Personen, die von den1

aktiven Versicherten gewählt werden. Die verschiedenen Versichertengruppen
haben Anspruch auf eine angemessene Vertretung.

 Die Amtsperiode der Delegierten beträgt 4 Jahre.2

 Die Delegiertenversammlung hat die folgenden Aufgaben:3

a. Wahl der Vertreter der Versicherten in den Verwaltungsrat der BLPK;

b. Diskussion allgemeiner Angelegenheiten der BLPK.

§ 9 Geschäftsleitung

 Die Geschäftsleitung leitet die Geschäftsstelle der BLPK.1

 Die Mitglieder der Geschäftsleitung müssen gründliche praktische und theoreti-2

sche Kenntnisse im Bereich der beruflichen Vorsorge nachweisen. Sie müssen
einen guten Ruf geniessen und jederzeit Gewähr für eine einwandfreie Ge-
schäftsführung bieten.

 Die Aufgaben, Pflichten und Kompetenzen der Geschäftsleitung werden im3

Reglement geregelt.

§ 10 Kontrollorgane

 Die Revisionsstelle überprüft jährlich die Geschäftsführung, das Rechnungs-1

wesen und die Vermögensanlagen der BLPK. Sie prüft stichprobenweise und
risikoorientiert die Einhaltung der Vorschriften über die Loyalität in der Vermö-
gensverwaltung.

 Der Experte für berufliche Vorsorge überprüft jährlich den versicherungstech-2

nischen Stand der BLPK sowie die reglementarischen und versicherungstech-
nischen Bestimmungen der Pensionskasse.

 Die Kontrollorgane erstatten ihre Berichte dem Verwaltungsrat.3

B. Vollkapitalisierung

§ 11 Grundsatz der Vollkapitalisierung und Finanzierung

 Die BLPK wird nach den Grundsätzen der Vollkapitalisierung und der Bilanzie-1

rung in geschlossener Kasse geführt. Sie muss jederzeit Sicherheit für die
übernommenen Verpflichtungen bieten.

 Das Pensionskassendekret regelt die für die Finanzierung der beruflichen2

Vorsorge des Kantons notwendigen Mittel.
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§ 12 Ausfinanzierung der BLPK

 Zur Erreichung der Vollkapitalisierung ist die BLPK am Vortag des Inkrafttretens1

dieses Gesetzes auszufinanzieren.

 Der auszufinanzierende Betrag setzt sich zusammen aus:2

a. dem versicherungstechnischen Fehlbetrag, aufgeteilt nach aktiven Versicher-
ten und Rentenbeziehenden, gemäss der dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
vorangehenden Jahresrechnung;

b. dem Aufwand aufgrund des Wechsels der Tarifgrundlagen;

c. den Kosten für die Kapitalisierung des nach dem Dekret vom 22. April 20041

über die berufliche Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse
(BLPK-Dekret) umlagefinanzierten Teils der Teuerungsanpassungen auf den
Renten;

d. den Kosten einer allfälligen Besitzstandsregelung für den Wechsel vom
Leistungs- zum Beitragsprimat für die aktiven Versicherten.

 Hat der Kanton für einen Arbeitgebenden die Ausfinanzierung der Komponen-3

ten gemäss Absatz 2 ganz oder teilweise übernommen und löst der Arbeit-
gebende den Anschlussvertrag mit der BLPK auf oder tritt aus einem anderen
Grund aus der BLPK aus, hat der Arbeitgebende beim Austritt den nach Absatz
2 Buchstabe b bis d geleisteten Betrag dem Kanton zurückzuerstatten. Der
Betrag wird dem Kanton auf einer Arbeitgeberbeitragsreserve gutgeschrieben.
Der zurückzuerstattende Betrag vermindert sich pro volles Kalenderjahr um
einen Zwanzigstel seines Anfangsbetrags, sodass nach 20 Jahren kein Betrag
mehr geschuldet ist.

§ 13 Berechnung des Anteils der einzelnen Arbeitgebenden

 Massgebend für den vom einzelnen Arbeitgebenden im Rentenvorsorgewerk zu1

übernehmenden Anteil der Kosten der Ausfinanzierung gemäss § 12 Absatz 2
Buchstabe a bis c ist das Verhältnis der Vorsorgekapitalien und technischen
Rückstellungen der ihm zugeordneten Rentenbeziehenden zum gesamten
Vorsorgekapital und technischen Rückstellungen im Rentenvorsorgewerk.

 Massgebend für den vom einzelnen Arbeitgebenden zu übernehmenden Anteil2

der Kosten für die aktiven Versicherten gemäss § 12 Absatz 2 Buchstabe a und
b ist das Verhältnis der Vorsorgekapitalien der von ihm beschäftigten aktiven
Versicherten zum gesamten Vorsorgekapital der aktiven Versicherten der BLPK.

 Die Kosten eines allfälligen Besitzstandes für den Wechsel vom Leistungs- zum3

Beitragsprimat sind von jedem Arbeitgebenden in Abhängigkeit von der von ihm
für sein Personal gewählten Besitzstandsregelung zu tragen.

 Für Arbeitgebende, deren Arbeitnehmende in einem Vorsorgewerk mit eigener4

Rechnung gemäss dem BLPK Dekret versichert sind, entsprechen die Kosten
der Ausfinanzierung dem versicherungstechnischen Fehlbetrag gemäss der dem



8345

9$

Inkrafttreten dieses Gesetzes vorangehenden Jahresrechnung zuzüglich der
weiteren Kosten nach § 12 Absatz 2.

§ 14 Vorsorgewerke mit einem abweichenden Vorsorgeplan

Befindet sich ein Vorsorgewerk mit abweichendem Vorsorgeplan unter Einbezug
des ihm zugeordneten Anteils am Rentenvorsorgewerk bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes in Unterdeckung, so ist diese gemäss den einschlägigen Bestimmun-
gen des BVG zu beheben.

C. Übergangsbestimmungen

§ 15 Amortisation der Forderung der BLPK durch den Kanton

 Der Kanton anerkennt den auf ihn entfallenden Betrag der Ausfinanzierung,1

erhöht um einen Zuschlag von 35 Prozent, als Forderung der BLPK.

 Der Kanton amortisiert die Forderung, ohne Zuschlag gemäss Absatz 1, in2

Teilschritten in spätestens 10 Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes.

 Die Forderung wird, mit Ausnahme des Zuschlags gemäss Absatz 1, mit dem3

technischen Zinssatz der BLPK verzinst.

 Der Zuschlag gemäss Absatz 1 stellt eine zweckbestimmte Arbeitgeberbeitrags-4

reserve dar. Bei einer Unterdeckung des Vorsorgewerks des Kantons wird sie im
Umfang der Unterdeckung, höchstens aber im Betrag ihres anfänglichen Werts,
in eine Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht umgewandelt.
Diese ist durch den Kanton gemäss Absatz 3 zu verzinsen und in spätestens fünf
Jahren zu amortisieren. Die Zweckbestimmung gilt auch bei Auflösung einer
Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht.

 Die Zweckbestimmung fällt weg, sobald das Vorsorgewerk des Kantons genü-5

gend Wertschwankungsreserven besitzt, spätestens nach einer Dauer von 20
Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes.

 Die Einzelheiten regelt der Regierungsrat in einem Vertrag mit der BLPK.6

§ 16 Amortisation der Forderung der BLPK durch die übrigen
angeschlossenen Arbeitgebenden

 Die auf die übrigen angeschlossenen Arbeitgebenden entfallenden Forderungs-1

beträge, ohne Zuschlag, werden für jeden Arbeitgebenden gesondert ermittelt
und in einem Vertrag mit der BLPK festgehalten.

 Die Forderung wird mit dem technischen Zinssatz der BLPK verzinst und ist in2

spätestens 10 Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zu amortisieren.

 In Abweichung von Absatz 2 kann mit der BLPK eine Amortisation der Forde-3

rung in jährlichen Raten, verzinst mit dem technischen Zinssatz der BLPK, für
eine Dauer von höchstens 40 Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes vereinbart
werden.
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§ 17 Rückwirkende Anpassungen von Freizügigkeitsleistungen

 Der Verwaltungsrat regelt rückwirkende Anpassungen der Freizügigkeitslei-1

stung, die auf nachträgliche Lohnkorrekturen zurückzuführen sind.

 Die Kosten des Anstiegs der Freizügigkeitsleistung müssen versicherungstech-2

nisch bestimmt werden.

 Eine allfällige Finanzierungslücke nach Anrechnung der einmaligen Nachzah-3

lung in Folge der Lohnerhöhung ist vom Arbeitgebenden zu tragen.

§ 18 Garantie für die Forderung der BLPK

 Der Kanton gibt der BLPK eine Garantiezusage für deren Forderungen gegen-1

über Arbeitgebenden, mit denen er wirtschaftlich oder finanziell eng verbunden
ist oder die eine Aufgabe im öffentlichen Interesse des Kantons wahrnehmen.
Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.

 Die Garantie besteht, solange die Forderung der BLPK noch nicht voll amorti-2

siert ist. Sie reduziert sich um den vom betreffenden Arbeitgebenden an die
BLPK bezahlten Amortisationsanteil.

§ 19 Überführung des Verwaltungsrates unter die Regelung des
Pensionskassengesetzes

Die Amtsdauer des gemäss Dekret vom 22. April 2004  über die berufliche1

Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK-Dekret) gewähl-
ten Verwaltungsrates endet am 30. Juni nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes.
Die Amtsdauer des nach Massgabe der Bestimmungen des Pensionskassenge-
setzes vom $ gewählten Verwaltungsrates beginnt am darauffolgenden 1. Juli.

D. Schlussbestimmungen

§ 20 Änderung des Gesetzes über die Gewaltentrennung

Das Gesetz vom 23. Juni 1999  über die Gewaltentrennung wird wie folgt geän-2

dert:

§ 2 Selbständige kantonale Behörde

Die Mitglieder des Bankrates und der Direktion der Basellandschaftlichen Kan-
tonalbank, der Verwaltungskommission und der Direktion der Basellandschaftli-
chen Gebäudeversicherung, des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der
Basellandschaftlichen Pensionskasse sowie der Aufsichtskommission und der
Geschäftsleitung der Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft, der Ge-
schäftsleitung der BLT Baselland Transport AG, der Fachhochschuldirektion
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sowie der Direktion des Universitäts-Kinderspitals beider Basel können dem
Landrat nicht angehören.

§ 21 Änderung des Gesetzes über die Arbeitsverhältnisse der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz)

Das Gesetz vom 25. September 1997  über die Arbeitsverhältnisse der Mit-1

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz) wird wie folgt geän-
dert:

§ 23 Absätze 1, 2 und 5

 Das Arbeitsverhältnis endet grundsätzlich am letzten Tag des Monates, in dem1

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das 65. Altersjahr vollendet haben.

 Das Arbeitsverhältnis kann im gegenseitigen Einvernehmen über die Alters-2

grenze hinaus bis höchstens zur Vollendung des 70. Altersjahres verlängert
werden.

 Im Falle einer Teilpensionierung darf die Summe des Teilpensionierungs- und5

des Beschäftigungsgrads nicht höher als 100% sein.

§ 53 Absätze 1 und 2

aufgehoben

§ 22 Änderung des Gesetzes über die Einführung des
Zivilgesetzbuches (EG ZGB)

Das Gesetz vom 16. November 2006  über die Einführung des Zivilgesetzbuches2

(EG ZGB) wird wie folgt geändert:

§ 54 Buchstabe c

Folgende Anstalten und Körperschaften des kantonalen Rechts erlangen die
juristische Persönlichkeit auf Grund besonderer kantonaler Erlasse und werden
ins Handelsregister eingetragen:

c. die Basellandschaftliche Pensionskasse gemäss § 1 des Gesetzes vom $
über die berufliche Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse
(Pensionskassengesetz);

§ 23 Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes

Das Finanzhaushaltsgesetz vom 18. Juni 1987  wird wie folgt geändert:3
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§ 1 Absatz 2

 Es gilt für den Landrat, den Regierungsrat, die kantonale Verwaltung, die2

Gerichte und die unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten.

§ 32b Absatz 2

 Ein Aufwandüberschuss im Voranschlag der Erfolgsrechnung ist durch Eigen-2

kapital zu decken, soweit dieses 100 Mio. Franken übersteigt. Der Bilanzfehl-
betrag, der durch die im Jahr 2013 beschlossene Reform der beruflichen Vor-
sorge für den Kanton Basel-Landschaft entsteht, wird im Eigenkapital ausserhalb
der Defizitbremse ausgewiesen. § 16a findet darauf keine Anwendung.

§ 24 Aufhebung bestehenden Rechts

Das Gesetz vom 27. November 2003  über die Staatsgarantie für die Baselland-1

schaftliche Pensionskasse wird aufgehoben.

§ 25 Inkrafttreten

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Liestal, 16. Mai 2013 Im Namen des Landrates

der Präsident: Degen

der Landschreiber: Achermann


	Page 1
	SGSNr
	NachtrNr
	Anfang
	ErlTit
	ErlDat
	GSNr
	Text
	SGSNr

	Page 2
	SGSNr
	NachtrNr
	SGSNr

	Page 3
	SGSNr
	NachtrNr
	SGSNr

	Page 4
	SGSNr
	NachtrNr
	SGSNr


